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	GZ.: VI La 2/35-2008  
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Vertragsanpassung 

Inkrafttreten: 08.09.2008

Geltungsdauer: unbefristet
Betrifft: Vertragslehrer des Entlohnungsschemas IL
Sehr geehrte Damen und Herren!

In einigen Fällen entspricht bei aufrechten Verträgen im Entlohnungsschema IL das im Dienstvertrag vereinbarte Beschäftigungsausmaß nicht mit dem tatsächlichen Beschäftigungsausmaß überein.

In Kenntnis dieser Situation wird der Landesschulrat für Steiermark auf Antrag (Formblatt A) des Lehrers diesen Vertrag auf das tatsächliche Beschäftigungsausmaß zum 08.09. 2008 überprüfen und eine allfällige entsprechende Anpassung des Dienstvertrages vornehmen.

Ergibt sich gemäß Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz ein Anspruch auf eine volle Unterrichtsverpflichtung bzw. auf ein höheres Beschäftigungsausmaß und ist der Lehrer aber im Schuljahr 2008/09 tatsächlich mit einem geringeren Ausmaß beschäftigt, so ist es notwendig, dass er für das Schuljahr 2008/09 gleichzeitig schriftlich mit dem beiliegenden Formblatt um eine zeitlich befristete Reduktion der Unterrichtsverpflichtung ansucht.

Sollte in weiterer Folge nach Beginn des Schuljahres 2008/09 (= ab 09.09.2008) der Lehrer von sich aus für ein Schuljahr bzw. für einen bestimmten Zeitraum des Schuljahres ein geringeres Beschäftigungsausmaß als das vertraglich vereinbarte wünschen, so ist ebenfalls rechtzeitig ein schriftliches Ansuchen (Formblatt B) an den Landesschulrat für Steiermark zu richten.

Ziel ist es, dem Beschäftigungsausmaß der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas IL (befristete und unbefristete Verträge) bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen eine Vollbeschäftigung zu Grunde zu legen.

Die Voraussetzungen sind beispielsweise aber dann nicht gegeben, wenn keine entsprechende Planstelle (d.h. die Stunden können aus dem Bezirkskontingent nicht bedeckt werden usw.) vorhanden ist bzw. eine Sonderverwendung (Schwerpunktschulen) vorliegt.

Die Richtigstellung der Verträge erfolgt erstmalig mit dem Stichtag 08.09.2008 nach Vorliegen und Genehmigung der Lehrfächerverteilung im STIPAS, wobei um Verständnis ersucht wird, dass die Bearbeitung erst im Laufe des ersten Semesters des Schuljahres 2008/09 erfolgen kann.

Übermittlung:

Der Antrag (Formblatt A) ist, wie auch ein Ansuchen auf Reduktion des Beschäftigungsausmaßes (Formblatt B), ausschließlich in elektronischer Form im Dienstweg einzubringen.

Den Antrag auf Vertragsüberprüfung bzw. Vertragsänderung finden Sie in der Beilage bzw. auf unserer Homepage http://www.lsr-stmk.gv.at, Suchbegriff „APS-IL-Vertragsänderung zum 08.09.2008“, „APS-IL-Vertragsänderung Datum offen“ 

b.w.
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Ausfüllhilfe:

1) Speichern Sie zuerst das Formular auf Ihrem Computer ab.
( Drücken Sie beim Ausfüllen der Formblätter bitte nicht die Tabulator- oder Entertaste.

( Löschen Sie Einträge nicht mit der Entf-Taste, sondern mit der Zurücktaste (().

( Ändern Sie die Grundformatierung nicht.

2) Öffnen Sie das Formular und stellen Sie den Cursor am Beginn des Dokumentes (links oben) in das Feld  „Zu- und Vorname“.

3) Drücken Sie anschließend die Taste F11 und der Cursor springt in das zu füllende Feld.

4) Geben Sie den entsprechenden Daten ein und drücken Sie anschließend wieder die Taste F11. Gehen Sie so weiter vor, bis Sie das letzte von Ihnen zu füllende Feld („Unterschrift“) gefüllt haben. 

5) Wenn Sie das letzte Feld gefüllt haben, speichern Sie das Formular unter einem bestimmten Namen (zB „DV Obermüller Susanne 040708“) ab und senden dieses ausschließlich in einem Email als Anhang/Attachment im Dienstweg (Lehrer - Schulleiter - BSR - LSR) weiter (oder Symbol „Büroklammer“ in der Symbolleiste: Datei einfügen).

Ergeht an:
1)  alle Schulleitungen der allgemein bildenden Pflichtschulen in der Steiermark mit dem Ersuchen, die Ver-

     tragslehrer des Entlohnungsschemas IL nachweislich von dieser Möglichkeit der Vertragsanpassung zu 

     verständigen und die Einbringen des entsprechenden Antrages    
     im Wege der Bezirksschulräte (BSR@lsr-stmk.gv.at) zu veranlassen.
2)  das Bischöfliche Ordinariat der Diözese Graz-Seckau, Amt für Schulde und Bildung,

     8010 Graz, Bischofplatz 4 (schulamt@graz-seckau.at)

3)  die Evangelische Kirche A.B. in Österreich, Superintendentur Steiermark,  

     8010 Graz, Kaiser, Kaiser-Josef-Platz 9 (schulamt-stmk@evang.at)

4)  die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, 

     1070 Wien, Bernardg. 5 (schule@derislam.at)
5)  das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 6B,

      8010 Graz, Stempferg. 4 (fa6b@stmk.gv.at)
6)  den Zentralausschuss für Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen bei der Steiermärkischen 

      Landesregierung, z.Hd. des Vorsitzenden Hrn. SOL SR Gerhard Hansmann, 8010 Graz, Mandellstr. 38

       (eva-maria.schweighofer@stmk.gv.at)
Mit freundlichen Grüßen

Für den Amtsführenden Präsidenten:

Mag. Fresner
